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1 Einleitung  

1.1 Hinführung zum Thema 
 

Sucht man im Internet nach „Kulturentwicklungsplan“ oder „Kulturkonzep-

tion“ wird man schnell fündig. Auf den Kulturentwicklungsplan Leipzig, 

folgt der Kulturentwicklungsplan für Köln, Dresden und Regensburg, um 

nur einige dieser Pläne zu nennen. Reutlingen, Eisenach und Jena warten 

mit Kulturkonzeptionen auf. Diese Fülle an Treffern erweckt den Eindruck, 

dass fast jede deutsche Mittel- und Großstadt eine Kulturentwicklungspla-

nung hat oder gerade an einer Erstellung arbeitet. Kulturentwicklungspla-

nung ist derzeit wieder ein brandaktuelles Thema, das die Kulturverwal-

tungen beschäftigt. Die Fülle an verschiedenen Namen und der unter-

schiedliche Umfang der Pläne, die von 27 Seiten des Kulturentwicklungs-

plans Leipzig bis zu 221 Seiten der Kulturkonzeption Reutlingen reichen, 

macht deutlich, dass es für Kulturentwicklungsplanung keine gesetzlichen 

Vorgaben oder geltenden Richtlinien gibt. Wie eine Kulturentwicklungspla-

nung erstellt wird und was sie beinhalten soll, ist deshalb Sache der jewei-

ligen Kommune. Auch die Kulturverwaltung der Universitätsstadt Tübingen 

hat sich aus verschiedenen Gründen zum Ziel gesetzt eine solche Pla-

nung in Form einer „Kulturkonzeption für Tübingen“ zu erarbeiten. Wäh-

rend eines Praktikums beim Fachbereich Kultur von Oktober 2010 bis 

Februar 2011 entwickelte sich die Idee zu der vorliegenden Arbeit. Zu die-

ser Zeit waren der Erstellungsprozess der Kulturkonzeption, hierbei aufge-

tretene Probleme und mögliche Vorgehensweisen häufig Thema der wö-

chentlichen Teambesprechungen. Eine der Veranstaltungen durfte ich mit 

vorbereiten, eine weitere habe ich besucht.  

 

Kulturentwicklungsplanung soll in dieser Arbeit als Oberbegriff aller kultu-

rellen Planungen verwendet werden, ob es sich nun um die Erstellung ei-

nes Kulturentwicklungsplans, einer Kulturkonzeption oder kulturpolitischer 

Leitlinien handelt. Zu den Kommunen zählen Städte, Gemeinden und 
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Landkreise. Städte fallen jedoch auch unter den Gemeindebegriff. Die 

Begriffe „Kommune“ und „kommunal“ werden in der vorliegenden Arbeit 

nur stellvertretend für Städte und Gemeinden benutzt, da eine Kulturent-

wicklungsplanung der Landkreise im Rahmen dieser Arbeit nicht betrach-

tet wird. 

 

 

1.2 Gliederung der Arbeit 
 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten theoretischen 

Teil wird das kulturpolitische Instrument Kulturentwicklungsplanung vor 

dem Hintergrund der kommunalen Kulturverwaltung und ihrer aktuellen 

Problemstellungen dargestellt. Da in dieser Arbeit das Augenmerk beson-

ders auf dem Erstellungsprozess liegt, werden am Ende des dritten Kapi-

tels Kriterien für eine erfolgreiche Kulturentwicklungsplanung aufgestellt.  

 

Im zweiten Teil wird dann der Erstellungsprozess der Tübinger Kulturkon-

zeption und das methodische Vorgehen vor dem Hintergrund der Tübinger 

Kulturverwaltung und ihrer aktuellen Problemstellungen exemplarisch be-

schrieben und hinsichtlich der zuvor aufgestellten Kriterien bewertet. Auf-

getretene Probleme werden aufgezeigt und Verbesserungsvorschläge 

eingebracht.  

 

Abschließend erfolgt in Kapitel 6 eine Schlussbetrachtung zum Erstel-

lungsprozess und es wird auf die Fragen eingegangen, ob der Erstel-

lungsprozess erfolgreich war und die Erstellung der Kulturkonzeption Tü-

bingen anderen Kommunen eventuell als Vorbild dienen kann.  
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2 Kommunale Kulturverwaltung 

 

2.1 Der Begriff Kultur  
 

Kultur zu definieren ist ein schwieriges Unterfangen und es gibt auf die 

Frage, was denn nun eigentlich Kultur genau ist und was sie ausmacht 

zahlreiche Antworten. Die Rede ist von engen, weiten und erweiterten Kul-

turbegriffen. Markus Morr findet alleine 1500 Variationen des Kulturbeg-

riffs. Von Freikörperkultur, über Koch- und Streitkultur, bis hin zur Zellkul-

tur.1 Dieter Zimmer macht das Dilemma einer treffenden Kulturdefinition 

deutlich, indem er sagt „Kultur ist alles. Alles ist Kultur.“2 

 

Um diese Aussage einzugrenzen, ist es sinnvoll zuerst einmal vom All-

tagsgebrauch des Begriffs „Kultur“ auszugehen. Bei dieser Betrachtung  

lassen sich vier Dimensionen des Kulturbegriffs unterscheiden: 

 

a) Kultur im Sinne von Kunst 

Darunter fallen kreative und künstlerische Produkte wie Theater, die 

bildenden Künste, Musik, Film, Architektur oder Tanz. Der Begriff 

Kultur im Sinne von Kunst ist ein sehr enger Kulturbegriff, wobei 

Kultur hier nahezu synonym mit „Kunst“ verwendet wird. 

 

b) Kultur als Bezeichnung einer Lebensart 

Kultur hat hier die Bedeutung von Kultiviertheit. Als kultiviert werden 

Menschen bezeichnet, die sich durch Geschmack, Bildung, be-

stimmte Werte und Manieren auszeichnen. 

 

 

 

                                                 
1 Vgl. Morr (1999) S. 19ff. 
2 Zimmer (1992). 
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c) Kultur im Plural: Kulturen 

Diese Begriffsdefinition ist die weiteste Definition des Kulturbegriffs 

und beinhaltet die ersten beiden. Hiermit werden sowohl die ver-

schiedenen Kulturen der Welt, als auch die Kulturen innerhalb einer 

Gesellschaft beschrieben. Er umfasst zum Beispiel auch die Welt-

bilder, Sitten, Umgangsformen und Lebensweisen einer Gesell-

schaft oder Teilgruppe und integriert die alltäglichen Gewohnheiten 

und Lebensweisen.  

 

d) Kultur im Kontext von Natur 

Bei dieser Wortbedeutung beschreibt Kultur die Auseinanderset-

zung des Menschen mit der Natur im Sinne einer pflegenden oder 

anbauenden Tätigkeit und die Ergebnisse dieser Auseinanderset-

zung, wie beispielsweise das Anlegen einer Bakterienkultur.3 

 

Die UNESCO definierte auf der Weltkonferenz über Kulturpolitik 1982 in 

ihrer Erklärung von Mexiko-City einen so genannten „erweiterten Kultur-

begriff“.4 2001 bestätigte die UNESCO in ihrer Erklärung zur kulturellen 

Vielfalt, „dass Kultur als die Gesamtheit der unverwechselbaren geistigen, 

materiellen, intellektuellen und emotionalen Eigenschaften angesehen 

werden sollte, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeich-

nen, und dass sie über Kunst und Literatur hinaus auch Lebensformen, 

Formen des Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen und Überzeu-

gungen umfasst.“5 

 

Der Arbeit der kommunalen Kulturverwaltung liegt meist ein weit gefasster 

oder erweiterter Kulturbegriff zugrunde, denn auch Interkultur, Soziokultur 

oder Brauchtumspflege sind wichtige Felder des Wirk- und Förderbereichs 

kommunaler Kulturverwaltung, zählen aber nicht zu den klassischen Küns-

                                                 
3 Vgl. Hansen (2011) S. 9ff.; Klein (2009) S. 33ff.  
4 Vgl. Deutsche UNESCO-Kommission e.V., „Nürnberger Erklärung“ (Anlage A 13). 
5 Vgl. Deutsche UNESCO-Kommission e.V., Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt 
  der 31. UNESCO-Generalkonferenz (Anlage A 8). 
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ten. Was aber ist dann mit Initiativen und Vereinen, die man nicht wie 

selbstverständlich dem potentiellen Wirk- und Förderbereich kommunaler 

Kulturverwaltung und auch nicht dem klassischen privaten Kulturangebot 

zurechnen würde, wie zum Beispiel einem Verein der Biergartenkultur? 

Hier ist dann gegebenenfalls eine Einzelfallentscheidung der kulturpoliti-

schen Entscheidungsträger notwendig, bei der die Bedeutung dieser Spar-

te im Kulturleben der Stadt und die Berücksichtigung bestimmter gesell-

schaftlicher Fragen in die Entscheidung miteinbezogen wird.  

 

 

2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Zuständigkeit der 
Kommune  

 

Die Bundesrepublik Deutschland als Kulturstaat ist im Grundgesetz nicht 

so explizit verankert wie der Sozial- oder der Rechtsstaat. Lediglich in Art. 

35 des Einigungsvertrags ist von einem Kulturstaat die Rede.6  

Dennoch beinhaltet auch das Grundgesetz mit Art. 5 (3) eine kulturstaatli-

che Komponente, aus der ein staatlicher Kulturauftrag erwächst. Art. 5 (3) 

GG garantiert die Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre 

und stellt ein individuelles Abwehrrecht gegenüber der öffentlichen Gewalt 

dar, verpflichtet aber auch den Staat den Bereich der Kunst zu schützen 

und zu fördern.7 In Art. 3c (1) der Landesverfassung BW wird der staatli-

che Kulturauftrag allerdings nochmals deutlich, wenn es hier heißt: “Der 

Staat und die Gemeinden fördern das kulturelle Leben…“. 

 

Nun stellt sich die Frage, ob für die Erfüllung des staatlichen Kulturauf-

trags der Bund, die Länder oder die Kommunen verantwortlich sind. 

Art. 30 GG regelt die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern 

und besagt, dass die Ausübung staatlicher Befugnisse und die Erfüllung 

der staatlichen Aufgaben Sache der Länder sei, soweit das Grundgesetz 

                                                 
6 Vgl. Scheytt (2005) S. 24f. 
7 Vgl. Rath (2008), S. 119. 
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keine andere Regelung trifft oder zulässt. Da eine ausdrücklich andere 

Regelung fehlt, ist mit wenigen Ausnahmen (Art. 73 (1) Nr.1 GG; Art. 73 

(1) Nr. 5a GG; Art 73 Nr. 9 GG)8 jedes Bundesland selbst für die Erfüllung 

des Kulturauftrags und dessen Ausgestaltung verantwortlich. Landesge-

setze die den Kulturbereich betreffen, sind jedoch kaum zu finden. Dies 

liegt daran, dass landesgesetzliche Regelungen die in Art. 28 GG festge-

schriebene Selbstverwaltungsgarantie der Städte und Gemeinden ein-

schränken würde, denn „den Gemeinden muss das Recht gewährleistet 

sein, alle Angelegenheiten der öffentlichen Gemeinschaft im Rahmen der 

Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ Da es sich bei Kulturarbeit, 

wie zum Beispiel bei der Bewahrung der Ortsgeschichte, meist um Ange-

legenheiten der örtlichen Gemeinschaft handelt, sind die Städte und Ge-

meinden zur Ausführung des Kulturauftrags und dessen Definition er-

mächtigt. § 10 (2) GemO BW fordert die Gemeinden sogar auf, im Rah-

men ihrer Möglichkeiten, für eine kulturelle Grundversorgung zu sorgen.9 

 

Generell wird Kulturpflege den freiwilligen Aufgaben zugeordnet, da ge-

mäß § 2 (2) GemO BW Pflichtaufgaben nur durch spezielle gesetzliche 

Bestimmungen übertragen werden können.10 Diese gesetzlichen Bestim-

mungen fehlen in der Kulturpflege jedoch weitgehend. Das heißt, das Ob 

und das Wie kommunaler Kulturarbeit ist Sache der Städte und Gemein-

den. Oliver Scheytt sieht jedoch in der Aufforderung an die Gemeinden für 

das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl der Einwohner erforderli-

che öffentliche Einrichtungen zu schaffen auch ohne explizite gesetzliche 

Vorgabe in der Kulturarbeit einen pflichtigen Charakter, den es je nach 

kommunaler Leistungsfähigkeit zu erfüllen und auszugestalten gilt.11 

 

Bei der Ausgestaltung des Kulturauftrags haben kommunale Kulturverwal-

tungen schließlich Kulturverfassungsrecht wie die Kunstfreiheitsgarantie 

                                                 
8 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1),  
   zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944). 
9 Vgl. Scheytt (2005) S. 34ff. 
10 Vgl. Waibel  (2007) S. 37ff. 
11 Vgl. Scheytt (2005) S. 42ff. 
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des Art. 5 (3) GG, Kulturverwaltungsrecht und Kulturprivatrecht zu beach-

ten. Kulturverwaltungsrecht wird zum Beispiel bei der ordnungsgemäßen 

Durchführung von Veranstaltungen wichtig. Zum Kulturprivatrecht zählt 

unter anderem das Urheber- und Verlagsrecht.12 

 

 

2.3 Aufgaben kommunaler Kulturverwaltung  
 

Der Gemeinderat einer Stadt oder Gemeinde formuliert in seinen kulturpo-

litischen Entscheidungen strategische Ziele, Forderungen und Vorgaben, 

die auf der operativen Ebene der kommunalen Kulturverwaltung oder des 

Kulturmanagements umzusetzen bzw. auszuführen sind.13 Des Weiteren 

werden die Aufgaben der kommunalen Kulturarbeit, also jene „(…) Inhalte, 

die durch Kulturverwaltung und Kulturmanagement konzipiert, betreut 

[und] gefördert werden“14 definiert. Neben der Stadt oder Gemeinde, die 

ihr kulturelles Engagement im Rahmen der Selbstverwaltung eigenständig 

definiert, wird das kulturelle Leben innerhalb einer Stadt oder Gemeinde 

vielfältig durch privates Engagement bereichert.  

 

Die drei klassischen Handlungsfelder kommunaler Kulturverwaltung sind 

zum Ersten „die Errichtung und der Betrieb von kulturellen Einrichtun-

gen“15 wie in § 10 (2) GemO BW gefordert. Hierzu zählen zum Beispiel der 

Betrieb eines Stadtmuseums oder einer Bücherei.  

Ein zweites Handlungsfeld ist in der finanziellen Förderung von freien Kul-

turträgern durch Projekt- oder institutionelle Förderung zu sehen. Hierzu 

gehört auch eine Förderung mit sachlichen Mitteln, wie der Überlassung 

von Räumen. Das dritte Tätigkeitsfeld besteht in der Planung, Organisati-

on und Finanzierung von eigenen Veranstaltungen.16 

                                                 
12 Vgl. Scheytt (2005) S. 17ff. 
13 Vgl. ebd. S. 10; Heinrichs (1999) S. 15. 
14 Scheytt (2005) S. 10. 
15 Ebd. S. 7. 
16 Vgl. ebd. S. 6f.  
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2.4 Organisation kommunaler Kulturverwaltung  
 

Die Kulturverwaltung ist von Gemeinde zu Gemeinde und von Stadt zu 

Stadt unterschiedlich organisiert und verortet.  

Grundsätzlich ist der Kulturdezernent eher Ansprechpartner für die Politik, 

die Ebene der Kulturämter fungiert als Ansprechpartner für die Künstler 

und Vereine sowie für das Publikum. Werner Heinrichs sieht in der Praxis 

fünf häufige Organisationsformen. In kleineren Kommunen ist Kulturarbeit 

als Stabsstelle des Kulturdezernenten angesiedelt oder dem Hauptamt 

zugeordnet. In mittelgroßen Städten ist die Kulturverwaltung als Fachbe-

reich oder Abteilung oftmals Teil eines größeren Amtes. Hier trifft man bei-

spielsweise auf Schul-, Kultur- und Sportämter oder auf ein Amt für Kultur, 

Stadtmarketing und Tourismus. In mittelgroßen Städten und kleineren 

Großstädten ist der Kulturverwaltung in der Regel ein eigenes Amt ge-

widmet, dem auch alle städtischen Kulturinstitutionen unterstehen. In 

Großstädten sind die einzelnen Kulturinstitutionen oft eigene Ämter und 

das klassische Kulturamt ist nur noch für die Kulturförderung und die Or-

ganisation von Veranstaltungen tätig.17 

 

 

2.5 Aktuelle Trends und Problemstellungen 
 

Aufgrund von finanziellen und strukturellen Problemen sowie allgemeinen 

gesellschaftlichen Entwicklungen wie Globalisierung, Individualisierung 

und einer zunehmenden Medialisierung steht die heutige Kulturpolitik vor 

neuen Herausforderungen.18 Im Folgenden sollen zwei wichtige Problem-

felder kurz dargestellt werden.  

 

Überschuldete Kommunen sind nichts Neues. Dennoch hat sich die Lage 

der kommunalen Haushalte aufgrund der Steuereinbrüche in Folge der 
                                                 
17 Vgl. Heinrichs (1999) S. 85f.  
18 Vgl. Wagner (2008) S. 105ff. 
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zurückliegenden Wirtschaftskrise weiter zugespitzt. Da es sich bei Kultur-

arbeit um eine freiwillige Aufgabe der Kommunen handelt, sollte man an-

nehmen, dass in Zeiten knapper Kassen wohl am ehesten bei der Kultur 

gespart wird und Umstrukturierungen zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit 

oder Schließungen kultureller Einrichtungen gefordert werden.  

Dass Kulturhaushalte überall drastisch gesenkt werden, trifft laut einer 

Umfrage des Instituts für Kulturpolitik aber nicht zu. Wenn auch im Jahr 

2011 bei insgesamt 28 von 60 Städten Kürzungen im Kulturhaushalt er-

wartet wurden.19 

 

Abb. 1: Veränderungen des Kulturetats20 
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Auch aufgrund des vorhergesagten demografischen Wandels, stehen die 

Kommunen und auch die Kulturpolitik vor großen Herausforderungen, da 

die künftige Bevölkerung immer weniger, älter und internationaler wird.  

Die kulturpolitische Gesellschaft widmete sich 2007 ausführlich dieser 

Problematik, wenn die Kultur auch nicht so fundamental betroffen sein 

wird, wie das Sozial- oder Gesundheitswesen.21  

 

Andrea Hausmann zeigt in vier Projektionen die wichtigsten Konfliktfelder 

auf, vor denen die Kulturpolitik in den kommenden Jahren stehen wird.  

 

                                                 
19 Vgl. Wagner (2010) S. 29ff.     
20 Quelle: Ebd. S. 31. 
21 Vgl. Göschel (2007) S. 51ff.  
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1. In einer älter werdenden Gesellschaft ändert sich die Nachfrage-

struktur hin zu älteren Kulturnutzern, wobei die Zielgruppe der jun-

gen Bevölkerung zahlenmäßig an Bedeutung verlieren wird. 

2. Aufgrund der Bevölkerungsschrumpfung werden die Kulturnutzer 

zahlenmäßig abnehmen, was dazu führt, dass ein Teil der kulturel-

len Einrichtungen künftig weniger genutzt wird.  

3. Durch die zunehmend internationalere Bevölkerungszusammenset-

zung werden neue inhaltliche Anforderungen an kulturelle Einrich-

tungen gestellt.  

4. Der demografische Wandel sowie der Trend zur Individualisierung 

führen zu einer Veränderung in der künftigen Haushalts- und Fami-

lienstruktur. Dies beeinflusst Art und Intensität der kulturellen Teil-

habe.22 

 

Markus Morr unterstreicht im Kampf um die Einwohner in Zeiten schrump-

fender Städte auch die Bedeutung der Kultur als weicher Standortfaktor.23 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Vgl. Haussman (2007) S. 54f. 
23 Vgl. Morr (2011) S. 145. 
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3 Kommunale Kulturentwicklungsplanung 

 

3.1 Definitorische Grundlagen der Kulturentwicklung spla-
nung 

 

Der Begriff Kulturentwicklungsplanung wird oft synonym für die Gesamt-

heit aller Planungen im Kulturbereich verwendet, stellt aber auch eine ei-

gene Form unter einer Vielzahl unterschiedlicher Arten von Kulturentwick-

lungsplanung dar.24 Auf die verschiedenen Formen wird in Punkt 3.2 ge-

nauer eingegangen. 

 

Kultur ist, zumindest wenn man an die klassischen Künste denkt, oftmals 

geprägt durch Kreativität und Spontaneität. Eine Verbindung von Kultur 

und Planung ist somit auf den ersten Blick etwas widersprüchlich.  

Bei der Kulturentwicklungsplanung geht es aber nicht darum, kulturelle 

Kreativität in ein bürokratisches Planungskorsett zu zwängen und Einfluss 

auf künstlerische Prozesse zu nehmen.25 „Kultur und Kunst sind nicht 

planbar, aber die Rahmenbedingungen für ihre Entfaltung und Entwick-

lung, die kulturelle Infrastruktur und die Umsetzung kulturpolitischer Zie-

le“.26 

 

Kulturentwicklungsplanung wird als kulturpolitisches Instrument einge-

setzt, mit dessen Hilfe Kultur in Kommunen und sogar auf Länderebene 

zielgerichtet gefördert werden soll.27  

 

 

 

                                                 
24 Vgl. Morr (2011) S. 138. 
25 Vgl. Wagner (2011) S. 165f.  
26 Ebd. S. 166. 
27 Vgl. Klein (2009) S. 219ff. 
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3.2 Formen kommunaler Kulturentwicklungsplanung 
 

In folgendem Kapitel erfolgt nun ausgehend vom Versuch einer mehr all-

gemeinen und weniger spezifischen Begriffsbestimmung von Kulturent-

wicklungsplanung in Punkt 3.1. ein Versuch zur Differenzierung verschie-

dener Formen kultureller Planungen. Ein Versuch deshalb, da es „keine 

einheitlich anerkannte Differenzierung kultureller Planungen in Deutsch-

land“28 gibt.  

 

Seit 2008 hat die Stadt Leipzig einen Kulturentwicklungsplan und die Stadt 

Freiburg eine Kulturkonzeption. Die Stadt Stuttgart ist derzeit dabei kultu-

relle Leitlinien zu entwickeln. Im Zusammenhang mit Kulturentwicklungs-

planung tauchen ganz unterschiedlich Begriffe auf, die aber alle von sich 

behaupten kulturelle Planungen zu sein. Was konkret hinter kulturpoliti-

schen Leitlinien steckt und wie sie sich von einer Kulturkonzeption unter-

scheiden, kann nicht eindeutig und abschließend beantwortet werden.  

Oft sind die Übergänge zwischen den verschiedenen Planungsformen 

fließend und eine genaue Abgrenzung ist deshalb kaum möglich. Auch 

wenn zwei Städte eine Kulturkonzeption erstellen, können sich die Be-

standteile unterscheiden. Da es für kulturelle Planungen, wie bereits dar-

gestellt, keine gesetzlichen Vorgaben gibt, hängt die Wahl der Planungs-

form und deren Bestandteile von der Verwaltungsstruktur, vom jeweiligen 

Planer, von der finanziellen und personellen Situation sowie von der Pla-

nungsintention ab.29  

Dies hat den Vorteil, dass örtliche Spezifika stärker berücksichtigt werden 

können und eine individuelle Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Pla-

nungsbestandteile als auch des Planungsprozesses ermöglicht wird.30 

 

Ausnahmen zum Trotz können den einzelnen Formen jedoch bestimmte 

Bestandteile zugeordnet werden, die sich im Regelfall hinter den jeweili-

                                                 
28 Morr (2011) S. 141. 
29 Vgl. Morr (2001) S.2ff. 
30 Vgl. Morr (2011) S.142. 
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gen Formen verbergen. Umfassende Kulturentwicklungsplanung wird de-

finiert als ein Prozess, „bei dem auf der Grundlage der Erhebung und Ana-

lyse des bisherigen Standes der Kulturarbeit die kulturpolitischen Ziele 

einer Stadt, eines Kreises oder eines Landes formuliert werden. Als dritten 

Schritt enthält sie die Maßnahmen, die erforderlich sind, um die erarbeite-

ten Ziele zu erreichen, und viertens quantifiziert sie die dafür notwendigen 

finanziellen, sachlichen und personellen Anforderungen. Die kulturpoliti-

schen Ziele und die Umsetzungsschritte werden in einem nächsten Schritt 

nach inhaltlichen Schwerpunkten gewichtet und in einen Zeitplan ge-

bracht.“31 

 

Neben der Form Kulturentwicklungsplanung, stellt auch die Form der Kul-

turkonzeption eine beliebte Art kultureller Planung dar. Zur Planungsform 

Kulturkonzeption zählen auch Kulturprofile, Kulturperspektivpläne, Kultur-

pläne und Kulturentwicklungskonzeptionen.32  

Unter einer Kulturkonzeption versteht man „ein Planungspapier (…), wel-

ches die Ziele für die Entwicklung der Kulturarbeit und die Maßnahmen 

zur Verwirklichung dieser Ziele beschreibt. Sinnvollerweise sollte ein sol-

ches Kulturkonzept auch auf einer Bestandserhebung und einer -analyse 

aufbauen. Nicht Bestandteil des Kulturkonzeptes sind die Quantifizierung 

der Ressourcen für die Verwirklichung der Kulturarbeit, die Prioritätenbil-

dung und der Zeitplan“.33  

 

Bernd Wagner unternimmt den Versuch Kulturplanungen im engeren Sin-

ne von Vorstufen kultureller Planung anhand ihrer Bestandteile zu unter-

scheiden. Kulturplanungen im engeren Sinne zeichnen sich meist durch 

eine Bestandserhebung inklusive Analyse und durch spartenbezogene 

Zielformulierungen aus. Maßnahmen zur Umsetzung, eine Quantifizierung 

der Ressourcen sowie eine Gewichtung nach Schwerpunkten und ein 

Zeitplan finden jedoch immer öfter keine Berücksichtigung mehr in derarti-

                                                 
31 Wagner (2011) S. 170. 
32 Vgl. Morr (2011) S. 141f. 
33 Richter (1998) S. 4. 
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gen Planungen. Bei Vorstufen kultureller Planung wird oftmals nur der Be-

stand und die Bestandsentwicklung dargestellt. Wenn Ziele Eingang fin-

den, dann sind sie meist nur allgemeiner Natur.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Kulturplanung im engeren Sinne und Vorstufen35 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Vgl. Wagner (2011) S. 169f.; Vgl. auch Morr (1999) S. 136ff. 
35 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wagner (2011) S. 169f.  
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3.3 Bestandteile kommunaler Kulturentwicklungsplanu ng 
 

3.3.1 Bestandsaufnahme und Analyse 
 

Eine Bestandsaufnahme mit anschließender Analyse ist wichtig um den 

Zustand der Kultur und das Kulturangebot innerhalb einer Stadt oder Ge-

meinde beschreiben zu können und sollte Grundlage jeder Kulturentwick-

lungsplanung sein. Aufgrund dieser Beschreibung können Defizite in der 

kulturellen Infrastruktur oder innerhalb des Kulturangebots sowie ein be-

stehendes Überangebot erkannt werden. Für eine umfassende Be-

standsaufnahme ist es wichtig, neben dem städtischen Kulturangebot und 

den städtischen Institutionen auch die freie Kulturarbeit mit einzubeziehen. 

Da die freien Träger nicht wie die städtischen Träger zur Mitarbeit ver-

pflichtet werden können, müssen diese für eine Mitarbeit gewonnen wer-

den. Durchführen kann man eine Bestandsaufnahme durch einen für den 

jeweiligen Bereich entworfenen Fragebogen oder Interviews.36 

 

 

3.3.2 Zielformulierung und Entwicklung von Maßnahme n 
 

Einer Zieldefinition geht oftmals die Entwicklung einer Vision und/oder ei-

nes Leitbildes voran.  

Die Entwicklung einer Vision gehört an sich nicht zur Planung kann aber 

sehr nützlich sein, da sie vorstellbar macht welche Zukünfte denkbar sind. 

Mann unterscheidet Visionen unerwünschter Zukünfte, Visionen wahr-

scheinlicher Zukünfte und Visionen erwünschter Zukünfte. Leitbilder wer-

den oft auf Grundlage von Visionen erstellt und beschreiben angestrebte 

Zustände. Leitbilder bringen Visionen auf eine, wenn auch noch abstrakte, 

Zielebene.37 

                                                 
36 Vgl. Richter (1998) S. 5ff.   
37 Vgl. Richter (1997) S. 68. 
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Auf Grundlage der Bestandsaufnahme, der Bestandsanalyse und einer 

etwaigen Vision- und Leitbildentwicklung werden dann Ziele formuliert. 

Allgemeine kulturpolitische Ziele, über die ein allgemeiner Konsens be-

steht und die meist von den politischen Entscheidungsträgern in die Pla-

nung eingebracht werden, sind von speziellen kulturpolitischen Zielen zu 

unterscheiden. Spezielle kulturpolitische Ziele werden für einzelne Kultur-

sparten wie zum Beispiel die Geschichts- und Erinnerungskultur oder Kul-

tureinrichtungen wie das Archiv entwickelt. Hier unterscheidet man wie-

derum zwischen strategischen und operativen Zielen. Strategische Ziele 

sind langfristig ausgelegte Ziele, bei denen es um die grundsätzliche Fra-

ge geht was man erreichen möchte. Operative Ziele beantworten vor ei-

nem mittel- oder kurzfristigen Horizont die Frage, wie etwas erreicht wer-

den soll. Sind Ziele beschrieben, dann müssen zur Verwirklichung der Zie-

le auch Maßnahmen ergänzt werden, mit welchen sich die gesetzten Ziele 

umsetzen lassen.38 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Verschiedene Planungsebenen39 
                                                 
38 Vgl. Richter (1997) S. 67ff.; Vgl. auch Richter (1998) S. 15ff. 
39 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Richter (1997) S. 67. 
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3.3.3 Quantifizierung von Ressourcen, Schwerpunktse tzung und 
Zeitplan 

 

Damit genügend Haushaltsmittel für die Umsetzung der Maßnahmen be-

reitstehen, sollten der Personalkostenbedarf, Sachmittel- und laufende 

Kosten ermittelt werden. Da selten alle Maßnahmen, sei es aus zeitlichen, 

politischen oder finanziellen Gründen, auf einmal umgesetzt werden kön-

nen oder sollen ist es notwendig Prioritäten zu setzen. Auf Grundlage der 

quantifizierten Ressourcen und der Schwerpunktsetzung ergibt sich dann 

ein Zeitplan, nach dem die Maßnahmen umgesetzt werden sollen.40 

 

 

3.4 Entstehung kommunaler Kulturentwicklungsplanung  
 

Die Kulturentwicklungsplanung der Stadt Osnabrück war 1979 einer der 

ersten umfassenden Planungen einer westdeutschen Großstadt.41 Der 

ehemalige Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, Alfons Spielhoff, 

war damals überzeugt, dass eine Stadt ohne von Zeit zu Zeit fortgeschrie-

benen Kulturentwicklungsplan nicht denkbar sei.42 

 

Markus Morr teilt die Entstehungsgeschichte kommunaler Kulturentwick-

lungsplanung in drei Phasen und sieht ihren Ursprung in den 70er Jahren 

im Zusammenhang mit kulturpolitischen Reformen und einer allgemeinen 

Planungseuphorie. Kulturentwicklungsplanung war damals auch des Öfte-

ren ein Teilgebiet der Stadtentwicklungsplanung. Aufgrund von zahlrei-

chen gescheiterten Planungen und einer entstehenden planungskritischen 

Haltung endete diese erste Phase jedoch Anfang bis Mitte der 80er Jahre. 

 

Eine zweite Phase der Kulturentwicklungsplanung begann Ende der 80er 

Jahre und endete Mitte bis Ende der 90er Jahre. Diese Phase war geprägt 

                                                 
40 Vgl. Richter (1997) S. 72f.   
41 Vgl. Wagner (2011) S. 168. 
42 Vgl. Spielhoff (1982) S. 143. 
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von einer zunehmenden Annäherung an andere Bereiche, besonders an 

die Wirtschaft. Kultur wurde zum Beispiel als weicher Standortfaktor gese-

hen. Während dieser Phase, die auch gekennzeichnet war durch knapper 

werdende Ressourcen, entwickelten sich zahlreiche verschiedene Pla-

nungsansätze und Begriffe. 

  

Mitte bis Ende der 90er Jahre begann eine dritte Phase der Kulturentwick-

lungsplanung, die bis heute anhält. Sie ist gekennzeichnet durch noch un-

terschiedlichere Planungsansätze und den Gebrauch neuer Medien wie 

dem Internet. Auch gewannen kommunikative und kooperative Aspekte 

wie zum Beispiel Bürgerbeteiligung an Bedeutung. Insgesamt werden die 

kulturellen Planungen aber auch schneller erstellt als früher.43 

 

Ein Ende der Ära der „Kulturentwicklungsplanung“ ist nicht in Sicht. Der im 

Dezember 2007 von der Bundesregierung verabschiedete Enquetebericht 

sieht Kulturentwicklungsplanungen immer noch als wichtiges Instrument 

der Kulturpolitik und empfiehlt explizit auch den Bundesländern die Erstel-

lung kultureller Planungen.44 

 

 

3.5 Gründe für die Erstellung einer Kulturentwicklu ngs-
planung  

 

Gründe für die Erstellung einer Kulturentwicklungsplanung gibt es viele 

und diese variieren von Stadt zu Stadt. Im Folgenden sollen einige Gründe 

genannt werden, die des Öfteren in Überlegungen um eine Kulturentwick-

lungsplanung münden.  

 

Das Instrument Kulturentwicklungsplanung wird oft eingesetzt, um den 

aktuellen Problemstellungen der Kultur zu begegnen. 28 Städte wollten 

                                                 
43 Vgl. Morr (2011) S. 138ff.  
44 Vgl. Deutscher Bundestag, Schlussbericht der Enquete-Kommission, S. 93. 
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laut einer Umfrage der kulturpolitischen Gesellschaft der Haushaltskrise 

mit kulturpolitischen Konzepten begegnen. Elf Städte gaben an mit der 

Erarbeitung von Kulturentwicklungsplänen und Konzeptionen zu reagie-

ren.45 Das Vorliegen einer Kulturentwicklungsplanung kann in diesen Zei-

ten helfen Förderbedarf zu begründen und so die öffentliche Kulturförde-

rung zu sichern. Des Weiteren wird eine zielgerichtetere Förderung er-

leichtert.46  

 

Aber auch gesellschaftliche Veränderungen wie der demografische Wan-

del47 und die hierdurch im Kulturbereich notwendigen Umstrukturierungen 

können als Gründe für eine Kulturentwicklungsplanung angeführt werden.  

Weitere Gründe sind der Wunsch nach einer kulturellen Profilschärfung  

der Stadt sowie nach einer besseren Vernetzung der Kulturakteure.48 

 

 

3.6 Wichtige Gesichtspunkte für eine erfolgreiche K ultur-
entwicklungsplanung 

 

3.6.1 Kommunikativer Prozess 
 

Bernd Wagner sieht Kulturentwicklungsplanung als kommunikativen Pro-

zess zwischen Verwaltung, Politik, Akteuren der öffentlichen und freien 

Kultureinrichtungen und einer interessierten Öffentlichkeit.49  

 

Bei „Kommunikation“ unterscheidet Klaus Selle die drei Bestandteile „In-

formation“, „Partizipation“ und „Kooperation“.  

 

                                                 
45 Vgl. Wagner (2010) S. 29ff.      
46 Vgl. Wagner (2011) S. 181. 
47 Vgl. ebd. S. 179. 
48 Vgl. Kulturkonzeption der Stadt Jena 2010-2015, S. 13. 
49 Vgl. Wagner (2011) S. 181. 
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•  Information: Hierbei unterscheidet man die zwei Bedeutungen „sich 

informieren“ und „andere informieren“. Bei der ersten Bedeutung geht 

es darum, Informationen zu sammeln. Dies kann zum Beispiel durch 

einen Fragebogen oder eine mündliche Befragung geschehen. Die er-

haltenen Informationen liefern einen Beitrag zu einer anfänglichen Be-

standsaufnahme oder Problembeschreibung. 

Das Informieren anderer kann durch one- oder two-way-

communication geschehen. Beispiele für „one-way-communication sind 

zum Beispiel Pressemitteilungen oder Informationen auf der Homepa-

ge. Bei der „two-way-communication“ werden in Fragestunden, Ver-

sammlungen oder durch Dialogangebote im Internet Meinungen aus-

getauscht.  

 

•  Partizipation: Hierbei handelt es sich um eine konkrete Mitwirkung an 

Meinungsbildungsprozessen. Man unterscheidet formelle und informel-

le Beteiligungsformen. Formelle Beteiligungsformen sind gesetzlich 

vorgeschrieben (z.B. Anhörung). Informelle Formen können bei Bedarf 

zum Einsatz kommen (z.B. Zukunftswerkstätten oder Arbeitsgruppen).  

 

•  Kooperation: Bei dieser Kommunikationsform tragen alle Beteiligten 

gleichermaßen zur Lösung einer Problemstellung bei und haben Ent-

scheidungskompetenz. Beispiele hierfür sind „Runde Tische“ oder Me-

diationsverfahren.50 

 

Bei Kulturentwicklungsplanungen kommen bei der Einbindung von Bür-

gern und Kulturakteuren hauptsächlich die ersten beiden Kommunikati-

onsformen zum Einsatz, da die Kompetenz über weitreichende Entschei-

dungen beim Gemeinderat liegt und eine Verabschiedung der Ergebnisse 

durch ein politisches Gremium diesen Legitimation verleiht und Bindungs-

wirkung entfalten lässt.  

 

                                                 
50 Vgl. Selle (2010) S. 371f.  
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Eine Beteiligung von Bürgern und Kulturakteuren ist einerseits sinnvoll, 

um deren großes Potential und Fachwissen zu nutzen, andererseits sorgt 

eine frühe Beteiligung auch für eine spätere Akzeptanz der Planung51, da 

jeder seine Meinung einbringen konnte und die Möglichkeit hatte gehört zu 

werden. Um zu vermeiden, dass die gesamte Planung vom Gemeinderat 

vor einer Beschlussfassung nochmals völlig verändert wird oder letztend-

lich scheitert, empfiehlt es sich Vertreter aller Fraktionen frühzeitig in den 

Planungsprozess mit einzubeziehen. 

 

 

3.6.2 Transparenz 
 

Transparenz ist eine wichtige Voraussetzung für die Gestaltung kommuni-

kativer Prozesse. „Klarheit hergestellt werden muss über Inhalte und Hin-

tergründe, Absichten und Ziele, über Beteiligte, Rollen, Verfahrensgestal-

tung und wichtige Etappen, über Rahmenbedingungen, Zuständigkeiten, 

Entscheidungswege (…) [und] die Verwendung von Arbeitsergebnissen.“52 

Auch vertraulich zu behandelnde Aspekte sind deutlich zu machen und die 

Gründe hierfür zu erklären.53 Ein transparenter Prozess fördert die Akzep-

tanz der Planung. 

 

 

3.6.3 Fachliche, zeitliche und finanzielle Ressourc en 
 

Zu Anfang des Planungsprozesses stellt sich die Frage, ob die Konzeption 

von den Mitarbeitern des Kulturamts selbst erstellt werden soll, die Mitar-

beiter externe Unterstützung bei der Planung oder einzelnen Schritten er-

halten oder ob der gesamte Erstellungsprozess an externe Planer verge-

ben wird.  

                                                 
51 Vgl. Wagner (2011) S. 181. 
52 Selle (2010) S. 377. 
53 Vgl. ebd.  
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Kulturentwicklungsplanung „(…) ist keine Aufgabe, die im Rahmen der 

laufenden Verwaltungsarbeit miterledigt werden kann. Sie erfordert Zeit 

und konkrete Kenntnisse die über die Erfahrungen der laufenden Verwal-

tungsarbeit hinausgehen.“54 Bernd Wagner fordert deshalb nicht die Erar-

beitung solcher Pläne durch externe Planer, sondern vielmehr die Bereit-

stellung von personellen und zeitlichen Kapazitäten, sowie Hilfestellungen 

und entsprechende Fortbildungen für die eigenen Mitarbeiter. Eine punk-

tuelle Unterstützung des Prozesses durch externe Planer kann jedoch 

sinnvoll sein.55 

Ein Vorteil in der Einbeziehung externer Planer kann nämlich darin gese-

hen werden, dass sie neben Erfahrung und speziellen Kenntnissen auch 

eine gewisse Distanz zur städtischen Kulturarbeit mitbringen. Dies erleich-

tert es ihnen, Kritik offen zu äußern und Veränderungen anzusprechen 

sowie Vorschläge hierfür einzubringen. Bei alleiniger Beauftragung exter-

ner Planer kann aber gerade in diesem Vorteil auch ein Nachteil liegen, da 

durch die angesprochene Distanz auch spezielle örtliche Kenntnisse der 

Kultur fehlen. Außerdem fehlen den Kulturamtsmitarbeitern, welche die 

Planung später dann umsetzen und evaluieren sollen, bei ausschließlich 

externer Beauftragung oder mangelnder Beteiligung am Planungsprozess, 

die für eine Umsetzung und Evaluation notwendigen Kenntnisse.56 

 

Wie die Frage, von wem die Planung letztendlich erstellt wird, beantwortet 

wird, hängt auch stark von den finanziellen Möglichkeiten einer Stadt oder 

Gemeinde und der politischen Priorität der Planung ab. Man sollte sich 

jedoch bewusst sein, dass die Qualität der kulturellen Planung und eine 

erfolgreiche Umsetzung in nicht geringem Maße von der Ausstattung des 

Kulturamts mit fachlichen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen abhängt. 

 

 

 

                                                 
54 Wagner (2011) S. 180. 
55 Vgl. ebd.  
56 Richter (1998) S. 29f. 
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4 Kultur in Tübingen 

 

4.1 „Kulturstadt Tübingen“ 57 – eine kurze Situations-

analyse 

 

Die Universitäts- und große Kreisstadt Tübingen ist Sitz des gleichnami-

gen Regierungsbezirks und liegt südlich von Stuttgart in der Region Ne-

ckar-Alb. Die Einwohnerzahl liegt bei 88.35858 Personen und hat ihren 

Höchststand, bedingt durch die Universität, zu Anfang des Wintersemes-

ters und erreicht ihren Tiefstand mit Ende des Sommersemesters.59 Auch 

wenn man den Aufbau der Alterspyramide im Vergleich zu Baden-

Württemberg60 betrachtet, ist unschwer zu erkennen, dass Tübingen eine 

sehr junge Stadt ist mit einem hohen Anteil an 20 bis 30-jährigen. An den 

Einwohnerschwankungen und an der Alterspyramide wird deutlich, dass 

Tübingen ganz offensichtlich sehr durch die dort ansässige Eberhard-

Karls-Universität mit ihren rund 23.000 Studenten61 geprägt ist.  

 

Tübingen zählt zu den klassischen deutschen Universitätsstädten und 

sieht sich selbst als Wissenschaftsstandort und Kulturstadt mit einem 

durch die historische Altstadt unverwechselbarem Flair. Bürgerbeteiligung 

ist ein wichtiges Thema in Tübingen. So verwundert es auch nicht, dass 

Tübingen eine Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement beschäf-

tigt.62 

 

Wie fast alle Bereiche in Tübingen ist die Kulturlandschaft ebenfalls mit 

geprägt durch die Universität. So gibt es viele Kulturangebote mit Wissen-
                                                 
57 Stadt Tübingen, Stadt und Bürger (Anlage A 17). 
58 Vgl. Stala BW, Bevölkerung seit 2007  – Stadt Tübingen (Anlage A 6). 
59 Vgl. Stadt Tübingen, Bevölkerungsfortschreibung (Anlage A 2). 
60 Vgl. Stadt Tübingen, Alterspyramide (Anlage A 1). 
61 Vgl. Studentenwerk Tübingen-Hohenheim, Dschungelbuch 2010/2011, S. 3  
62 Vgl. Stadt Tübingen, Stadt und Bürger (Anlage A 17); Vgl. auch Stadt Tübingen,  
    Bürgerbeteiligung (Anlage A 15). 
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schaftsbezug wie zum Beispiel die alljährliche Sommeruniversität, bei der 

Professoren und Professorinnen in insgesamt zehn Vorlesungen anschau-

lich über Themen ihres Fachgebiets referieren.  

 

Tübingen wird oft als „Stadt der Dichter und Denker“ beschrieben. Her-

mann Hesse absolvierte in Tübingen beispielsweise eine Lehre zum Buch-

händler. Der bekannte Lyriker Friedrich Hölderlin verbrachte viele Jahre 

seines Lebens im Tübinger „Hölderlinturm“, der heute eines der bekann-

testen Wahrzeichen Tübingens darstellt.  

 

Wenn man den am 25.5.2011 vorgestellten Entwurf inhaltlicher Schwer-

punkte der Tübinger Kulturkonzeption betrachtet, spiegeln diese meiner 

Ansicht nach, abgesehen vom innovativen Element Tanz, die Kulturberei-

che wieder, durch die Tübingen bisher geprägt ist.  

 

Inhaltliche Schwerpunkte:  

 

•  Literaturprofil der Stadt Tübingen stärken 

•  Innovation fördern: Künstlerischer Tanz und Wissenschaft 

•  Geschichtskultur gestalten 

•  Kulturelle Bildung als Querschnitt in allen Bereichen ausbauen 

•  Raum für Soziokultur, Zivilgesellschaft und freie Szene schaffen63 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Vgl. Stadt Tübingen, Präsentation vom 25. Mai 2011, S. 8 (Anlage A 23). 
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4.2 Organisation und Tätigkeitsfelder der Tübinger Kultur-
verwaltung 

 

Die Verwaltung der Stadt Tübingen ist in drei Dezernate untergliedert, de-

ren Leitung jeweils einem der drei Bürgermeister unterliegt. Diesen De-

zernaten sind dann wiederum die verschiedenen Stabsstellen und Fach-

bereiche zugeordnet. Der Fachbereich Kultur ist ein eigenes Amt, welches 

dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Boris Palmer unterliegt. 

Die städtischen Kultureinrichtungen Stadtbücherei, Stadtmuseum und das 

Stadtarchiv sind durch eigene Leiter jeweils eigenständige Bereiche, wel-

che jedoch dem Fachbereich Kultur und der Amtsleiterin Daniela Rathe 

unterstellt sind.64 

 

Die Arbeit des Fachbereichs Kultur besteht hauptsächlich aus drei Tätig-

keitsfeldern. Zum Ersten ist der Fachbereich Kultur für die Betreuung und 

Verwaltung der städtischen Kultureinrichtungen wie die Stadtbücherei, das 

Stadtarchiv und das Stadtmuseum verantwortlich. Des Weiteren tritt die 

Stadt auch als Kulturmitgestalter und Veranstalter auf, wie zum Beispiel 

bei der jährlich stattfindenden Sommeruniversität oder der sehr beliebten 

Veranstaltungsreihe „Kennen Sie Tübingen?“. Diese Betätigung soll aber 

keine Konkurrenz für die freien Kultureinrichtungen und Initiativen darstel-

len, sondern durch Zusammenarbeit gekennzeichnet sein. Ein drittes Tä-

tigkeitsfeld stellt die Betreuung, Beratung und finanzielle Förderung von 

verschiedenen Kultureinrichtungen und –initiativen dar. Die Pflege und der 

Aufbau von Städtepartnerschaften sowie die Arbeit an verschiedenen 

Publikationen gehören ebenso zu den Tätigkeiten des neben der Amtslei-

terin Daniela Rathe sechs Mitarbeiter zählenden Fachbereichs Kultur.65 

 

 

 

                                                 
64 Vgl. Stadt Tübingen, Verwaltungsaufbau (Anlage A 18); Vgl. auch Stadt Tübingen,  
    Fachbereich Kultur (Anlage A 16). 
65 Vgl. Studentenwerk Tübingen-Hohenheim, Dschungelbuch 2010/2011 S. 126; Vgl. 
    auch Stadt Tübingen, Fachbereich Kultur (Anlage A 16). 
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4.3 Aktuelle Trends und Problemstellungen der Kultu r in 
Tübingen  

  

Aufgrund der im Jahr 2010 sehr klammen Haushaltslage der Universitäts-

stadt und um für die kommenden Jahre einen genehmigungsfähigen 

Haushalt erstellen zu können, wurde im Jahr 2010 das Haushaltskonsoli-

dierungspaket „Projekt Minus 10 Prozent“ angestoßen. Im Rahmen dieses 

Projekts sollten alle Fachbereiche, Stabsstellen und Eigenbetriebe Vor-

schläge erarbeiten, wie ihre jährlichen Budgets um zehn Prozent gesenkt 

werden könnten. Das Budget des Fachbereichs Kultur besteht zu über 60 

Prozent aus Zuschüssen. Der Fachbereich kam deshalb zu der Einschät-

zung, dass eine langfristige Senkung um zehn Prozent nicht durchsetzbar 

sei, da auch viele Zuschüsse vertraglich vereinbart seien. Um das Ein-

sparziel zu erreichen, müsste man radikal bei denjenigen Einrichtungen 

und Projekten kürzen, mit welchen Zuschüsse nicht fest vereinbart sind. 

So würde diesen aber teilweise die Existenzgrundlage entzogen werden.66  

Das „Projekt Minus 10 Prozent“ sorgte im Fachbereich Kultur und inner-

halb der Tübinger Kulturszene für großen Diskussionsbedarf und Kür-

zungsängste im Förderbereich. 

Bei den Beratungen zum Haushalt 2011 wurde im Kulturbereich aber letzt-

endlich aufgrund eines Gemeinderats, der sich der Bedeutung von Kultur 

bewusst war und großen Protesten, doch nicht so stark gekürzt wie be-

fürchtet. Das Kulturbudget 2011 beträgt 5.919.470 € (2010: 6.086.430 €). 

Neue und durch das derzeitige Wirtschaftswachstum positive Steuerprog-

nosen könnten dazu führen, dass geplante Einsparungen in den kommen-

den Jahren teilweise auch wieder zurückgenommen werden.67 

 

Laut der Bevölkerungsvorausrechung bis zum Jahr 2030 des statistischen 

Landesamtes BW68 folgt Tübingen dem bundesweiten demografischen 

                                                 
66 Stadt Tübingen, Berichtsvorlage Nr. 901/2010, S.1-5 und S. 8-9 (Anlage A 10). 
67 Telefonat mit Berthold Rein am 24.8.2011; Vgl. auch Stadt Tübingen, Haushaltsplan  
    2011 – Einleitung, S. 76 (Anlage A 12). 
68 Stala BW, Voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung bis 2030 – Stadt Tübingen      
   (Anlage A 7). 
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Trend. Die Bevölkerung nimmt insgesamt ab, ebenso wie die jüngere Be-

völkerung. Die 60-85 jährigen nehmen hingegen stark zu. Vergleicht man 

diese Zahlen, die im Jahr 2008 errechnet wurden, mit der tatsächlichen 

Bevölkerungsentwicklung69 bis heute, fällt jedoch auf, dass diese Voraus-

rechung nicht stimmen kann.  

 

Ein Telefonat mit Gerhard Domnik von der Fachabteilung Kommuna-

les/Statistik und Wahlen bestätigte die Einschätzung, dass Tübingen 

durch die große Universität in der gegenüber Freiburg oder Heidelberg 

relativ kleinen Stadt einen Sonderfall darstellt und man die demografische 

Entwicklung nicht nach den üblichen Berechnungen vorhersagen kann. 

Von 2008 an ist die Bevölkerung nicht gesunken, sondern sogar stark an-

gestiegen. Der übermäßig starke Anstieg der Jahre 2008 und 2009 hatte 

seinen Grund in der Einführung einer Zweitwohnungssteuer, woraufhin 

viele Studenten in Tübingen ihren Hauptwohnsitz anmeldeten. Durch den 

Doppelabiturjahrgang im Jahr 2012 und der immer weiter steigenden Zahl 

von Studierenden ist aber auch in den kommenden Jahren mit einem An-

stieg der Bevölkerung zu rechnen. Durch die vielen Studierenden ist der 

Anteil an 20 bis 30-jährigen sowie jungen Familien sehr hoch. 70 

Die Geburtenrate übersteigt die Sterberate bei weitem. Mit einem Gebur-

tenüberschuss von 106 Kindern im 1. Halbjahr 2010 ist der Landkreis Tü-

bingen im Landesvergleich nach Stuttgart und Freiburg an der Spitze.71  

 

Dass es auch in Tübingen zukünftig immer mehr ältere Menschen geben 

wird, ist ein demografischer Trend, der sichtbar wird. Bedingt durch das 

älter werden der geburtenstarken Jahrgänge und der landesweit höchsten 

Lebenserwartung72 wird der Anteil der über 60-jährigen an der Gesamtbe-

völkerung stark ansteigen. Da auch die Kulturakteure altern, muss hier 

nach Einschätzung von Christopher Blum vom Fachbereich Kultur vor al-

                                                 
69 Stala BW, Bevölkerung seit 2007  – Stadt Tübingen (Anlage A 6). 
70 Telefonat mit Gerhard Domnik am 23.8.11. 
71 Stala BW, Pressemitteilung Nr. 2/2011 (Anlage A 20). 
72 Stala BW, Pressemitteilung Nr. 358/2010 (Anlage A 19). 
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lem darauf geachtet werden, dass zwar genügend Angebote für ältere 

Menschen vorhanden sind, jedoch auch noch genügend Angebote für die 

stark vertretenen jüngeren Jahrgänge geboten werden.73  

 

Ein weiteres Problemfeld Tübinger Kulturpolitik stellt das Fehlen einer 

transparenten Förderpraxis dar.  

Derzeit sind keine schriftlich festgelegten Förderrichtlinien vorhanden. Die 

Verwaltung hat sich vielmehr daran orientiert, ob potentiell förderfähige 

Projekte bestimmte Kriterien erfüllen. Informationen über Fördermöglich-

keiten seitens der Stadt, wurden interessierten Personen bisher vom 

Fachbereich erläutert, sind aber ebenfalls nicht öffentlich bekannt.74  

Aufgrund dieser Problemstellung wurde der Fachbereich bereits im März 

2007 durch den Antrag einer Gemeinderatsfraktion beauftragt Förderricht-

linien zu erarbeiten.75  

Die Erstellung von Förderrichtlinien gewährleistet eine größere Transpa-

renz bei der Vergabe freier Projektmittel. Eine geregelte Vergabepraxis 

und nachprüfbare Förderkriterien führen zu objektiveren Entscheidungen 

und wären somit ein großer Vorteil für Zuschussempfänger, Gemeinderat, 

Öffentlichkeit und Verwaltung.76  

Der damals scheidende Amtsleiter Prof. Dr. Setzler wollte die Einführung 

von Förderrichtlinien allerdings seiner Nachfolgerin Daniela Rathe über-

lassen.77  

 

                                                 
73 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 23.8.11. 
74 Stadt Tübingen, Berichtsvorlage 20/2010 (Anlage A 9). 
75 Stadt Tübingen, Vorlage Nr. 521/2007 (Anlage A 24). 
76 Stadt Tübingen, Berichtsvorlage 20/2010 (Anlage A 9). 
77 Stadt Tübingen, Mitteilung Nr. 521a/2007 (Anlage A 21). 



29  

5 Die Tübinger Kulturkonzeption 

 

5.1 Hintergründe und Anlass der Planung 
 

Hinsichtlich der Erstellung einer Kulturkonzeption gab es keinen speziellen 

Antrag aus dem Gemeinderat. Vielmehr kam die Idee zur Erstellung einer 

Konzeption während der Diskussion um die zu erarbeitenden Förderricht-

linien auf. Dem Gemeinderat stellte sich, wie oben dargestellt, die Frage 

nach Vergabekriterien für Fördermittel und ob die derzeitige Förderpraxis 

effizient gestaltet sei. Kulturamtsleiterin Daniela Rathe war der Meinung, 

um Förderrichtlinien auch wirklich Bestand zu geben, wäre es sinnvoll, im 

Vorfeld eine Kulturkonzeption zu formulieren in der Förderschwerpunkte 

definiert werden.78  

Im Rahmen der Kulturkonzeption soll vor diesem Hintergrund auch her-

ausgearbeitet werden, warum die Stadt Tübingen bestimmte Bereiche för-

dert oder in bestimmten Bereichen aktiv ist, ob eine Förderung dieses Be-

reichs noch zeitgemäß ist oder die Förderung bestimmter Bereiche verrin-

gert werden kann. Weitere Fragestellungen sind, ob die relativ neuen Be-

reiche der kulturellen Bildung und der Integration ausreichend gefördert 

und aufgestellt sind oder hier noch Entwicklungspotential vorhanden ist 

und was die Stadt Tübingen und Tübinger Kulturpolitik ausmacht.79  

Neben den Aspekten eines gerechten, zeitgemäßen und zielgerichteten 

Einsatzes von Fördermitteln und einer generellen Strukturierung des Kul-

turbereichs soll durch die Erstellung einer Kulturkonzeption die Kulturar-

beit in Tübingen im kommunalpolitischen Handlungsfeld sichtbarer werden 

und nicht hinter anderen Bereichen zurückstehen.80 Mit einer Kulturkon-

zeption erhofft man sich auch einen festeren Standpunkt bei Kürzungsde-

batten aufgrund des klammen Haushalts, indem man den Handlungsbe-

                                                 
78 Persönliches Gespräch mit Daniela Rathe am 28.01.2011. 
79 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 29.06.2011. 
80 Vgl. Stadt Tübingen Mitteilung Nr. 111/2010 (Anlage A 22). 
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darf und das eingestellte Budget sowie eventuelle Erhöhungen rechtferti-

gen oder begründen kann. Der Erstellungsprozess einer Kulturkonzeption 

soll aber auch die Vernetzung unter den Kulturschaffenden stärken und 

das Netzwerk nach außen deutlich machen. Eventuell können durch eine 

bessere Vernetzung der Kulturschaffenden untereinander auch Synergie-

effekte entstehen.81 

 

 

5.2 Form und Bestandteile der Tübinger Kulturkonzep tion 
  

Die Form der „Kulturkonzeption“ hat sich während interner Diskussionen 

durchgesetzt. Hierbei waren allerdings weniger die Intention der kulturel-

len Planung und die typischen Bestandteile der Form Kulturkonzeption 

ausschlaggebend, sondern vielmehr der griffige Begriff und seine derzeiti-

ge Beliebtheit.82  

Die Tübinger Kulturkonzeption soll ausgehend von einer Bestandsauf-

nahme, einer kulturpolitischen Diskussion und eines breiten Beteiligungs-

prozesses, Schwerpunkte und Handlungsfelder künftiger Kulturpolitik ent-

halten. Auch Ziele und zur Erreichung dieser notwendige Maßnahmen sol-

len Eingang in die Kulturkonzeption finden.83  

Eine Quantifizierung, der für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen 

notwendigen Ressourcen, eine Priorisierung der Ziele und Maßnahmen 

sowie ein Zeitplan werden wahrscheinlich, wie für Kulturkonzeptionen üb-

lich, kein Bestandteil sein. Sollte man sich doch dafür entscheiden, wäre 

es denkbar, die Maßnahmen in nicht haushaltswirksame und haushalts-

wirksame Maßnahmen einzuteilen und innerhalb dieser in kurz-, mittel- 

oder langfristig in den Haushalt einzubringende Maßnahmen.84 Was die 

ausformulierte Konzeption jedoch genau beinhalten wird, stand zum Zeit-

punkt der Erstellung dieser Arbeit aber noch nicht abschließend fest.  

                                                 
81 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 29.06.2011. 
82 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 23.8.2011. 
83 Persönliches Gespräch mit Dagmar Waizenegger am 08.08.2011. 
84 Vgl. Kulturkonzept Freiburg. 
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5.3 Erstellungsprozess – der Tübinger Weg zur Kultu rkon-
zeption 

 

5.3.1 Vorplanung und Planungsentwurf 
 

Ebenso wichtig wie die einzelnen Prozessschritte ist ihre Planung, da ein 

guter Planungsentwurf oder Projektplan, der aber auch angepasst und 

verändert werden kann, Voraussetzung für ein gelingendes Projekt ist.  

Nachdem feststand, dass die Kulturverwaltung eine Kulturkonzeption er-

arbeiten soll, wurde innerhalb des Fachbereichs Kultur diskutiert, wie man 

den Prozess am besten angeht, strukturiert und durchführt, damit die Kul-

turkonzeption die an sie gestellten Erwartungen erfüllen kann.85  

Vor einigen Jahren wurden im Rahmen von „Tübingen 2030“ Leitlinien für 

eine nachhaltige Stadtentwicklung erstellt. Zumindest die Leitlinie Kultur 

wurde nach Aussagen einer Mitarbeiterin nach Erstellung aber kaum ge-

nutzt.86 

 

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde deutlich, dass die Kul-

turkonzeption weitgehend ohne externe Beratung und Unterstützung vom 

Fachbereich Kultur in Eigenregie und mit sehr begrenzten finanziellen Mit-

teln erstellt werden sollte. Der Kern des Planungsteams bestand aus der 

Kulturamtsleiterin Daniela Rathe und dem hauptsächlich für Publikationen 

zuständigen Mitarbeiter Christopher Blum. Bei durchzuführenden Veran-

staltungen wurden sie aber von den anderen Mitarbeitern des Fachbe-

reichs unterstützt. Viele Belange der Kulturkonzeption wurden auch wäh-

rend der wöchentlichen Teambesprechungen angesprochen und disku-

tiert. Durch das elternzeitbedingte Fehlen von Daniela Rathe übernahm 

Dagmar Waizenegger im Sommer 2011 kommissarisch die Leitung des 

Kulturamts.  

                                                 
85 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 23.08.2011. 
86 Persönliches Gespräch mit Ingrid Vogler. 
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Die Vorbereitung auf den umfangreichen Prozess erfolgte durch Fachlite-

ratur und Beispielkonzeptionen anderer Städte, wie Freiburg oder Reutlin-

gen, an deren Vorgehensweisen man sich orientierte.87  

 

Der Gemeinderatsausschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung 

wurde über den Ablauf des geplanten Prozesses und über Zwischenstän-

de informiert. Im Februar 2010 waren mit dem Versand eines Fragebo-

gens an Tübinger Kulturakteure, Fach- und Spartengesprächen, einer 

Zwischenergebnispräsentation und Veranstaltung für Bürgerinnen und 

Bürger sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse insgesamt vier 

Schritte geplant.88 Diese erste Planung wurde jedoch im Laufe des Pro-

zesses angepasst und erweitert.  

 

Nach einigen nachträglichen Erweiterungen sollte die Kulturkonzeption bis 

Herbst 2011 vorliegen. Aufgrund einer Nachsteuerung wird der Prozess 

nun aber voraussichtlich bis Winter 2011/2012 andauern. Im Folgenden 

werde ich die wichtigsten bereits durchgeführten Schritte des Erstellungs-

prozesses und das geplante Vorgehen der noch ausstehenden Schritte 

beschreiben.  

 

 

5.3.2 Versand eines Fragebogens zur Bestandsaufnahm e 
 

Wie die allermeisten kulturellen Planungen beruht auch die Tübinger Kul-

turkonzeption auf einer Bestandsaufnahme der vorhandenen Kulturein-

richtungen, -initiativen und -vereine. Vom Fachbereich Kultur wurde hierfür 

ein vierseitiger Fragebogen entwickelt. Neben den Kontaktdaten eines 

Ansprechpartners sollten auch Angaben zu folgenden Gebieten gemacht 

werden:   

 

                                                 
87 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 23.08.2011. 
88 Vgl. Stadt Tübingen, Mitteilung Nr. 111/2010 (Anlage A 22). 



33  

•  Vorstellung der Einrichtung  

•  Finanzierung  

•  Räumlichkeiten 

•  Zusammenarbeit und Vernetzung 

•  Perspektiven 89  

 

Im Februar 2010 wurde der Fragebogen an rund 280 dem Fachbereich 

Kultur bekannten Kulturanbieter versandt. Um sicherzugehen alle poten-

tiellen Kulturanbieter erreicht zu haben, wurde auch mit Hilfe der Presse 

auf die Umfrage aufmerksam gemacht90 und der Fragebogen auf der städ-

tischen Homepage zur Verfügung gestellt.  

 

Insgesamt hat das Kulturamt bis Februar 2011 rund 120 ausgefüllte Fra-

gebögen erhalten. Auf eine Anmahnung der immer noch fehlenden Bögen, 

wurde jedoch verzichtet. Dies wurde im Zuge der Nachsteuerung im 

Sommer diesen Jahres aber nachgeholt. Zudem werden noch gezielt Ein-

richtungen angeschrieben, die sich bis dato noch nicht beim Prozess be-

teiligt haben, nach Ansicht des Kulturamts allerdings wichtig sind.91 Die 

Fragebögen wurden in eine Gesamtdokumentation eingearbeitet, die Er-

gebnisse der Umfrage aber bisher noch nicht vollständig ausgewertet. Le-

diglich die Zuordnung zu den einzelnen Kultursparten wurde als Grundla-

ge für die Einladung zu den verschiedenen folgenden Fach- und Sparten-

gesprächen herangezogen. Des Weiteren wurden aus der Durchsicht der 

Fragebögen signifikant ersichtliche Problemstellungen, wie die Raumsitua-

tion oder der Wunsch nach besserer Vernetzung innerhalb der Kultursze-

ne, als Diskussionsanregungen mit in die Spartengespräche genommen. 

Ob die Fragebögen im Rahmen der Nachsteuerung nun auch noch voll-

ständig ausgewertet werden, ist noch nicht klar.92 Da der Fragebogen 

kaum skalierte, sondern hauptsächlich offene Fragestellungen enthält, 

                                                 
89 Vgl. Stadt Tübingen, Fragebogen zum Tübinger Kulturbetrieb (Anlage A 4). 
90 Vgl. Stadt Tübingen, Pressemitteilung vom 15.02.2010 (Anlage A 5). 
91 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 29.6.2011. 
92 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 23.08.2011. 
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dürfte eine vergleichbare Auswertung allerdings schwierig und nur nach 

Nennungen möglich sein. 

 

 

5.3.3 Fach- und Spartengespräche  
 

Zwischen März und Juli 2010 wurden vom Fachbereich Kultur 18 Fach- 

und Spartengespräche moderiert und durchgeführt. Ziel dieser moderier-

ten Arbeitsgruppen war es, die Bestandsaufnahme der Kultur in Tübingen 

zu ergänzen, über die Bedeutung und Aufgaben der jeweiligen Kulturspar-

te zu diskutieren und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Zu den Ge-

sprächen eingeladen wurden die Teilnehmer der Umfrage je nach Zuord-

nung ihrer Institution zu einer oder mehrerer Sparten. Vom Kulturamt wur-

den auch Kulturträger oder Akteure eingeladen, deren Teilnahme auf-

grund der Bedeutung der Einrichtung als sehr wichtig angesehen wurde, 

die sich aber an der Umfrage nicht beteiligt hatten.  

Es wurden Gespräche in den folgenden Sparten durchgeführt: 

 

•  Geschichte/Erinnerungskultur 

•  Literatur 

•  Theater 

•  Denkmalschutz 

•  Museum/Galerien/Sammlungen 

•  Tanz 

•  Stadtmarketing 

•  Archive/Bibliotheken 

•  Kulturelle Bildung/Zivilgesellschaft/ 

Bildungseinrichtungen 

 

•  Brauchtum/Heimatpflege 

•  Film 

•  Musik 

•  Bildende Kunst 

•  Interkultur/Internationale 

Vereine 

•  Soziokultur 

•  Baukultur 
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Für die Sparten Baukultur und Musik wurden jeweils zwei Gespräche 

durchgeführt. Durch einen strukturierten und immer gleichen Gesprächs-

ablauf sollten vergleichbare Ergebnisse erreicht werden.93  

In den Arbeitsgruppen wurden verschiedene Fragestellungen mit Hilfe der 

so genannten Metaplan-Technik bearbeitet.94 Die Beteiligten sollten hier-

bei in kleinen Gruppen zu jeder Frage Stichpunkte auf Karten notieren und 

diese dann an einer Pinnwand strukturieren. Die Ergebnisse wurden in 

einer Abschlussrunde zusammengefasst. Die Pinnwände wurden zur Si-

cherung der Ergebnisse fotografiert. Durch die Mitarbeiter des Fachbe-

reichs Kultur wurden auch Anregungen aus den Fragebögen in die Spar-

tengespräche eingebracht.95 

 

 

Abb. 4-6: Fach- und Spartengespräche96 

 

 

 

 

                                                 
93 Vgl. Stadt Tübingen, Dokumentation der Spartengespräche und Workshops S. 3  
   (Anlage A 3). 
94 Hierzu ausführlich: Bischoff/Selle/Sinning (2005) S. 228ff. 
95 Zum genauen Ablauf der Spartengespräche vgl. Anlage A 3. 
96 Quelle: Stadt Tübingen, Fachbereich Kultur. 



36  

5.3.4 Ergebnispräsentation und Workshops für die in teressierte Öf-
fentlichkeit 

 

Nachdem in den Fach- und Spartengesprächen die Kulturakteure am Er-

stellungsprozess der Konzeption beteiligt wurden, sollte am Samstag 

27.11.2010 nun die kulturinteressierte Öffentlichkeit, sozusagen die „Kul-

turnutzer“, zu Wort kommen. Es waren aber fast ausschließlich Kulturak-

teure anwesend.  

 

Die Veranstaltung begann vormittags mit einer Vorstellung der bisherigen 

Ergebnisse sowie einer anschließenden Diskussion. Die einzelnen Spar-

ten wurden durch den Fachbereich Kultur zu den vier Handlungsfeldern 

Erinnerungskultur, Künste, Zivilgesellschaft und kulturelle Bil-

dung/Kulturvermittlung zusammengefasst. Nachmittags wurde dann je 

Handlungsfeld ein Workshop durchgeführt. Da fast nur Vertreter der 

Kunst- u. Kulturszene anwesend waren, wurden diese gebeten sich spar-

tenfremd an den Workshops zu beteiligen, damit der mit diesen 

Workshops gewünschte Blickwinkel des Kulturnutzers nicht gänzlich verlo-

ren geht. Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung seitens einer Mit-

arbeiterin oder eines Mitarbeiters des Fachbereichs Kultur wurden in den 

jeweiligen Workshops einzelne Fragestellungen, wie in den Spartenge-

sprächen, mit Hilfe der Metaplan-Technik bearbeitet. Während der Diskus-

sion nach der Präsentation wurde vereinbart bei den moderierten Arbeits-

gruppen nicht stringent nach den vorbereiteten Leitfragen vorzugehen. So 

unterschieden sich die behandelten Fragen von Workshop zu Workshop. 

In zwei Workshops wurde die bestehende Vernetzung innerhalb des 

Handlungsfeldes angesprochen. In den anderen beiden wurde die Bedeu-

tung des Bereichs und der Handlungsbedarf herausgearbeitet. Die zentra-

le Frage nach der Vision für den Bereich und wie der Bereich in zehn Jah-

ren aussehen soll, wurde in jedem der Workshops behandelt. Die Ergeb-

nisse wurden fotografiert und schriftlich protokolliert.97 

                                                 
97 Vgl. Stadt Tübingen, Dokumentation der Spartengespräche und Workshops S. 6  
   (Anlage A 3). 



37  

5.3.5 Gespräche mit den Gemeinderäten und Schwerpun ktsetzung 
 

Im Frühjahr 2011 fanden drei aufeinander aufbauende nichtöffentliche 

Gespräche mit interessierten Vertretern der einzelnen Gemeinderatsfrak-

tionen statt. Hierbei wurde im ersten Gespräch Mitte März der bisherige 

Prozess und die Ergebnisse aus den Spartengesprächen und den 

Workshops im November präsentiert und diskutiert. Daniela Rathe erhielt 

das Vertrauen des Gemeinderats für die kommenden zehn Jahre Hand-

lungsschwerpunkte zu setzen. Das erste Gespräch wurde einen Monat 

später fortgeführt. Hierbei wurde auch noch auf andere wichtige kulturpoli-

tische Themen eingegangen. Im dritten Gespräch Mitte Mai präsentierte 

Daniela Rathe den Vertretern des Gemeinderats dann die von ihr auf 

Grundlage der bisherigen Ergebnisse und Diskussionen gesetzten 

Schwerpunkte in Form eines internen Arbeitspapiers.98 

 

Insgesamt war die Rückmeldung der Gemeinderatsvertreter positiv. Die 

Gemeinderäte brachten noch einzelne Punkte ein und forderten den Pro-

zess transparent zu gestalten. Die Gespräche dienten vor allem dazu, ei-

ne erste Schwerpunktsetzung mit den Gemeinderäten abzustimmen, da-

mit die Konzeption später ohne große nachträgliche Änderungen verab-

schiedet werden kann.99  

 

 

5.3.6 Ergebnispräsentation und öffentliche Vorstell ung der Schwer-
punkte 

 

Abschließend wurde Ende Mai 2011 eine öffentliche Veranstaltung durch-

geführt, auf welcher der bisherige Verlauf dargestellt und die vom Fachbe-

reich Kultur gesetzten Schwerpunkte vorgestellten wurden. Bei dieser Ver-

anstaltung war auch Oberbürgermeister Boris Palmer anwesend.   

 
                                                 
98 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 29.06.2011 
99 Ebd.  
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Die Veranstaltung begann mit einem Impulsreferat von Prof. Dr. Armin 

Klein100, in welchem er kurz auf die Probleme alter Konzeptionen und die 

veränderten heutigen Rahmenbedingungen einging. Zum Abschluss for-

mulierte er „Sieben Mutproben“ für den Gemeinderat.  

Der Gemeinderat solle Mut haben zu 

•  klaren, überprüfbaren Zielformulierungen, 

•  zu Auseinandersetzungen mit lieb gewonnenen Fördergewohnheiten, 

•  zur schwerpunktmäßigen Förderung, 

•  zur Entwicklung eines klaren Profils, 

•  zur Betrachtung der Stadt als Ganzes, 

•  zu starken Kooperationen, 

•  zu Evaluation und Revision.101 

 

Nach diesem Eingangsreferat und der anschließenden Präsentation wur-

de in der folgenden Diskussion besonders die fehlende Publikumsbeteili-

gung angesprochen. Ursprünglich war geplant, nach dieser Veranstaltung 

im Herbst die Schwerpunkte vom Gemeinderat verabschieden zu lassen. 

Aufgrund der trotz Workshops für die kulturinteressierte Öffentlichkeit fast 

völlig fehlenden Sicht der Kulturnutzer, sagte Boris Palmer noch am 

Abend zu, dass der endgültigen Verabschiedung noch eine groß angeleg-

te Nutzerbefragung vorgeschoben wird.  

 

 

5.3.7 Befragung der Kulturnutzer und Informationsve ranstaltung 
zum geplanten Fragebogen 

 

Für die groß angelegte Nutzerbefragung Tübinger Bürgerinnen und Bürger 

wurde das Beteiligungsinstrument Fragebogen gewählt. Die Befragung  

wird im Herbst 2011 stattfinden. Mitte Juli 2011 wurde in einer öffentlichen 

Veranstaltung vorab der geplante Fragebogen vorgestellt. Für die Erstel-
                                                 
100 Armin Klein ist Professor am Institut für Kulturmanagement Ludwigsburg und  
     stellvertretender Institutsleiter. 
101 Vortrag von Armin Klein am 25.5.2011. 
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lung des Fragebogens nahm das Kulturamt dieses Mal externe Hilfe in 

Anspruch. Bei der Veranstaltung wurde der von der Kulturwissenschaftle-

rin Nora Wegner in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt erarbeitete Frage-

bogen den interessierten Bürgern, es waren fast ausschließlich Kulturak-

teure anwesend, durch Herrn Oberbürgermeister Palmer Frage für Frage 

vorgestellt. Nora Wegner und Dagmar Waizenegger, Vertretung der mut-

terschutzbedingt fehlenden Daniela Rathe, beantworteten Verständnisfra-

gen und nahmen Anregungen und Ergänzungen entgegen, die teilweise 

noch in den Fragebogen eingearbeitet werden sollen. Der Fragebogen soll 

insgesamt 13 Fragen enthalten, die sich angefangen beim Interesse an 

Kultur, mit der Kulturnutzung und der Zufriedenheit mit einzelnen Sparten 

sowie mit der Information über das Kulturangebot und der Zufriedenheit 

mit dem Kulturangebot, mit Wünschen und Änderungen beschäftigen. Ab-

gerundet wird der ausführliche Fragbogen mit einigen Angaben zur eige-

nen Person. 

 

Vor dem Versand soll der Fragebogen noch mit dem Forschungsinstitut 

für öffentliche Verwaltung Speyer, das die Befragung durchführen und die 

Auswertung der Fragebögen vornehmen wird, abgestimmt werden. Die bis 

zu 2000 repräsentativ ausgewählten Bürger werden entweder schriftlich 

befragt oder durch eine verschlüsselte Onlinebefragung. Angedacht ist 

auch, den Fragebogen zur freien Beantwortung ins Internet zu stellen. 

Hierbei ergibt sich dann aber wieder ein Problem mit der Repräsentativität 

der Antworten, da Kulturschaffende und Kulturinteressierte sicherlich 

überproportional vertreten wären. Eine Einbeziehung von Kulturnutzern 

aus den umliegenden Gemeinden wurde auch diskutiert. Dies praktisch 

umzusetzen, ist allerdings aufgrund des fehlenden Zugriffs auf personen-

bezogene Daten kaum möglich. 
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5.3.8 Geplantes weiteres Vorgehen 
 

Nachdem die Ergebnisse der Bürgerbefragung vorliegen und durch das 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer ausgewertet sind, 

wird das Kulturamt diese Ergebnisse in die der Öffentlichkeit bereits vor-

gestellten Schwerpunkte einarbeiten und anschließend dem Gemeinderat 

Ende des Jahres 2011 zur Abstimmung vorlegen.102 Der Beteiligungspro-

zess ist mit der Bürgerbefragung abgeschlossen und es sind bisher keine 

weiteren mitarbeitswirksamen Veranstaltungen geplant. Eine öffentliche 

Vorstellung der Umfrageergebnisse ist jedoch wahrscheinlich.  

Nachdem der Gemeinderat die Schwerpunkte für die Kultur in Tübingen 

beschlossen hat, soll die Kulturkonzeption ausformuliert werden und 

baldmöglichst vorliegen. Nach fünf bis sieben Jahren soll eine erste Eva-

luation der Ergebnisse erfolgen.103 

 

 

5.4 Faktoren für eine erfolgreiche Kulturentwicklun gspla-
nung 

 

5.4.1 Kommunikativer Prozess 
 

Der oben beschriebene Erstellungsprozess der Kulturkonzeption ist als 

kommunikativer Prozess angelegt. Die gesamte Tübinger Bürgerschaft, 

die Gemeinderäte und besonders die Kulturakteure wurden in unter-

schiedlicher Intensität einbezogen. Es fanden Informationsveranstaltungen 

statt, die Bürger wurden um Anregungen gebeten und in moderierten Ar-

beitsgruppen auch aktiv am Prozess beteiligt. Die breite Bürgerschaft wur-

de über die Präsentation der Zwischenergebnisse sowie die anschließen-

den Workshops und die öffentliche Vorstellung der Schwerpunkte in den 

Prozess miteinbezogen. Diese Veranstaltungen reichten jedoch, wie sich 

                                                 
102 Persönliches Gespräch mit Christopher Blum am 23.08.2011 
103 Ebd.  
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herausstellte, nicht aus um die Sicht der Kulturnutzer zu erhalten, da meist 

nur Kulturakteure teilnahmen. Da schon wenig sehr kulturinteressierte 

Bürger mobilisiert werden konnten, blieb die Sicht der wenig kulturinteres-

sierten Bürger gänzlich verborgen. Gerade um ein Kulturangebot für alle 

Bürger zu schaffen, könnten diese Anregungen aber sehr wertvolle Hin-

weise enthalten. Um diese Sicht zu erhalten, wurde mit dem Instrument 

der repräsentativen Bürgerbefragung nun ein niederschwelligerer Weg 

eingeschlagen, der durchaus geeignet scheint die fehlende Sichtweise zu 

ergänzen. Bereits bei der Erstellung des Fragebogens wurden wertvolle 

Anregungen kulturinteressierter Bürger aufgenommen und eingearbeitet.  

 

Eine Auftaktveranstaltung zu Beginn des Prozesses wäre sinnvoll gewe-

sen, um über die Hintergründe und den geplanten Ablauf des Erstellungs-

prozesses zu informieren. Dies hätte auch dazu dienen können, sich mit 

Bedenken und Ängsten der Kulturakteure, wie zum Beispiel, dass mit der 

Kulturkonzeption Kürzungen in bestimmten Bereichen begründet werden 

sollen, zu beschäftigen und diese eventuell auszuräumen. Wichtige Anre-

gungen und Tipps von Seiten kulturversierter Bürger hätten den Prozess 

vielleicht bereichern können. Als Teil dieser Veranstaltung hätte man auch 

den Fragebogen für Kulturakteure vorstellen und eventuelle Fragen hierzu 

sofort klären können.  

 

Nach dem Vorbild Freiburg, hätte man auch regelmäßig Infobriefe an alle 

interessierten Bürger verschicken104 oder einen Internetblog unterhalten 

können, auf welchem die weitere Vorgehensweise und die aktuellen Zwi-

schenstände mitgeteilt worden wären. Da vor jeder Veranstaltung über 

den Verteiler des Fachbereichs eingeladen wurde und bei dieser Gele-

genheit auch der derzeitige Stand und das weitere Vorgehen angespro-

chen wurden, sind ergänzende Infobriefe oder ein Internetblog aber als 

nicht unbedingt notwendig zu werten. Die wichtigsten Ergebnisse einer 

                                                 
104 Kulturamt Freiburg, Kulturkonzept Freiburg - Infobriefe (Anlage A 14). 
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Veranstaltung wurden zudem im Nachhinein durch eine Pressemitteilung 

kommuniziert.105 

 

Tübinger Kulturakteure wurden speziell durch zwei Schritte eingebunden. 

Über den Fragebogen zu Beginn des Prozesses wurde das Fundament für 

die folgenden Fach- und Spartengespräche gelegt, bei welchen die Kul-

turakteure in moderierten Arbeitsgruppen aktiv in den Prozess miteinbe-

zogen wurden und durch die Erarbeitung konkreter spartenbezogener 

Handlungsempfehlungen den Prozess signifikant mitgestalten und ihr 

Fachwissen einbringen konnten. Durchaus positiv zu werten, ist die große 

Beteiligung Tübinger Kulturschaffender. Wie engagiert sich die Kultursze-

ne in die Erarbeitung einer Kulturkonzeption einbringt, bezeugte die sehr 

angeregte Diskussion über einzelne Fragen sowie die generelle Ausrich-

tung des Fragebogens für die Kulturnutzerbefragung. Auch nahmen Da-

niela Rathe und Dagmar Waizenegger an einer Veranstaltung des Runden 

Tischs Kultur teil und stellten dort im Vorfeld zur öffentlichen Präsentation 

am 25. Mai 2011 den Zwischenstand der Kulturkonzeption vor.106 Der 

Runde Tisch Kultur ist eine Veranstaltung des Kulturnetz Tübingen e.V. 

und diskutiert Fragen der Tübinger Kultur.  

 

Der Gemeindratsauschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung wurde 

regelmäßig über Zwischenstände zur Kulturkonzeption informiert. Auch 

fanden wie oben dargestellt drei Gespräche mit interessierten Vertretern 

aller Fraktionen statt, in welchen die Gemeinderäte sich aktiv über die Kul-

turkonzeption austauschten und eine erste Schwerpunktsetzung vorge-

stellt wurde. Diese durchgängige Einbindung der Gemeinderäte diente zur 

Abstimmung, ob der eingeschlagene Weg von den Gemeinderäten mitge-

tragen wird. Im Herbst oder Winter 2011/2012 wird der Gemeinderat die 

erarbeiteten Schwerpunkte und Handlungsfelder verabschieden und die-

sen somit politische Legitimation verleihen.  

                                                 
105 Siehe beispielsweise Anlage A 5. 
106 Kulturnetz Tübingen e.V., Bericht zum Runden Tisch Kultur am 03.05.2011  
     (Anlage A 11). 
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Der hohe Anteil an Beteiligungsmöglichkeiten für Tübinger Bürgerinnen 

und Bürger verdeutlicht den Stellenwert, den Bürgerbeteiligung bei der 

Stadt Tübingen hat und macht deutlich, dass der gegenwärtig starke 

Wunsch der Bevölkerung sich an Planungsprozessen zu beteiligen und 

gehört zu werden aufgegriffen wurde. Wichtig ist aber auch, bei aller Be-

teiligung klar zu stellen, dass in Arbeitsgruppen oder sonstigen bei diesem 

Prozess genutzten Beteiligungsformen, keine Entscheidungen getroffen 

werden, sondern dass lediglich eine Entscheidungsgrundlage für den Ge-

meinderat erarbeitet wird. 

 

 

5.4.2 Transparenz 
 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt für einen gelingenden Prozess ist 

Transparenz. Dass die Erstellung der Tübinger Kulturkonzeption den An-

spruch hat, ein transparenter Prozess zu sein, wird beispielsweise durch 

die Präsentation von Zwischenergebnissen und der vorläufigen Schwer-

punktsetzung im Mai dieses Jahres deutlich. Man versucht hierdurch, die 

Entscheidungswege und die Verwendung von Ergebnissen nachvollzieh-

bar zu gestalten. Dennoch wurde von den Kulturakteuren mehr Transpa-

renz, besonders im Hinblick auf die Ergebnisse der Spartengespräche, 

gewünscht.107 Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, die Ergebnisse der 

Spartengespräche sowie der Workshops auch schriftlich zusammenge-

fasst als Protokolle einsehen zu können. Diesem Wunsch wurde entspro-

chen und eine Dokumentation der Fach- und Spartengespräche sowie der 

Workshops auf die städtische Homepage gestellt und an interessierte Bür-

gerinnen und Bürger verschickt. Auf der Homepage ist neben einer kurzen 

allgemeinen Information ebenfalls die öffentliche Präsentation vom 25. Mai 

2011 hinterlegt, sodass der Entwurf der ersten Schwerpunktsetzung dau-

erhaft eingesehen werden kann.  

                                                 
107 Vgl. Kulturnetz Tübingen e.V., Bericht zum Runden Tisch Kultur am 03.05.2011  
     (Anlage A 11). 
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Wie unter Punkt 5.4.1 angesprochen, hätte eine Auftaktveranstaltung zu 

Anfang eventuell Bedenken gegenüber der Intention der Planung vorweg-

nehmen können.  

 

 

5.4.3 Fachliche, zeitliche und finanzielle Ressourc en  
 

Die Kulturkonzeption Tübingen wurde vom Fachbereich Kultur unter Ein-

bindung der oben genannten Personengruppen zunächst in Eigenregie 

erstellt, da für externe Unterstützung aufgrund des klammen Haushalts 

kein Geld zur Verfügung gestellt wurde. Folgende Probleme sind hierbei 

aufgetreten, die bei Hinzuziehung externer Hilfe eventuell hätten vermie-

den werden können. Wie bereits oben dargestellt, fiel die Erstellung der 

Kulturkonzeption in eine Zeit, während der aufgeheizt über eine mögliche 

zehnprozentige Kürzung des Kulturetats diskutiert wurde und die Angst 

vor einer Streichung oder Kürzung von Fördergeldern die Kulturakteure 

beschäftigte. Diese Diskussion konnte nach Empfinden der Kulturamts-

mitarbeiter nicht von der Diskussion um die Kulturkonzeption getrennt 

werden und richtete sich teilweise gegen die Mitarbeiter des Kulturamts 

oder ihre Leiterin Daniela Rathe. Dies wurde als unangenehmer Zustand 

empfunden. Bei Einbindung eines externen Moderators hätte diese Vermi-

schung, aufgrund der Distanz zur Stadtverwaltung, vielleicht vermieden 

werden können.108 

 

Auch sorgte der enorme Arbeitsaufwand von 18 Fach- und Spartenge-

sprächen und diversen anderen Veranstaltungen für eine hohe Arbeitsbe-

lastung der Kulturamtsmitarbeiter, da dies neben dem täglichen Geschäft 

erledigt werden musste und es ab Frühjahr/Sommer 2011 aufgrund der 

Elternzeit von Daniela Rathe und dem krankheitsbedingten Fehlen einer 

anderen Mitarbeiterin zu einem Personalengpass kam. Erst für die nach-

geschobene Nutzerbefragung kann das Kulturamt nun externe Hilfe in An-
                                                 
108 Wöchentliche Teambesprechungen im Fachbereich Kultur. 
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spruch nehmen. Wären diese finanziellen Möglichkeiten früher zur Verfü-

gung gestanden, hätte eventuell nicht nachgesteuert werden müssen.  

 

Da eine professionelle externe Begleitung zu kostspielig gewesen wäre, 

hätte man aber vielleicht eine Prozessbegleitgruppe, zusammengesetzt 

aus Personen aus Verwaltung, Politik und Kulturakteuren, einsetzen kön-

nen. Dieser Kreis hätte den Prozess methodisch begleiten und die Mitar-

beiter des Fachbereichs Kultur eventuell unterstützen können. Die Ent-

scheidung über die Besetzung, damit sich keine Kultursparte vernachläs-

sigt fühlt, wäre allerdings schwierig gewesen.  
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6 Schlussbetrachtung und Ausblick 

 

War die Erstellung der Kulturkonzeption nun ein erfolgreicher Prozess, der 

als Vorbild für andere Kommunen dienen kann? 

Die Kulturkonzeption liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die 

Schwerpunkte der Konzeption sollen Ende des Jahres 2011 vom Gemein-

derat nach insgesamt fast zwei Jahren mit halbjähriger Verzögerung durch 

das Nachschieben der Nutzerbefragung verabschiedet werden. Wie lange 

es jedoch dauert, bis die Kulturkonzeption ausformuliert und gedruckt vor-

liegt, bleibt aufgrund des Personalengpasses und dem elternzeitbedingten 

Fehlen der Amtsleiterin Daniela Rathe allerdings abzuwarten. Abzuwarten 

bleibt auch, ob die vom Gemeinderat zu verabschiedenden Schwerpunkte 

um konkrete Ziele und Maßnahmen ergänzt werden, was jedoch wün-

schenswert wäre, da man aus der Nutzerbefragung bestimmt auch genü-

gend wertvolle Anregungen für eine zukünftige Entwicklung der Tübinger 

Kultur ziehen kann.  

 

Am Prozess als vorbildlich hervorzuheben ist der breite Beteiligungspro-

zess in den auch die Kulturnutzer miteinbezogen werden und die Bereit-

schaft den begonnenen Weg nicht einfach planmäßig weiterzugehen, son-

dern Verbesserungsvorschläge zu prüfen und wie bei der Nutzerbefra-

gung geschehen, gegebenenfalls nachzusteuern. Deutlich wurde auch, 

dass sich die Ausstattung mit fachlichen, zeitlichen und finanziellen Res-

sourcen stark auf den Prozess auswirken kann. So hätte man den Frage-

bogen für die Kulturakteure mit externer Hilfe entwerfen und vor allem hin-

terher fachgerecht auswerten und die Ergebnisse aussagekräftig und an-

sprechend aufarbeiten können. Auch hätte man bei einer früheren Bereit-

stellung weiterer finanzieller Ressourcen eine Nutzerbefragung eventuell 

schon früher durchführen können und müsste den Prozess nun nicht 

durch ein Nachsteuern verzögern.  
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Doch bei allem „hätte“, „wäre“, „könnte“ und dem noch so perfekten Erstel-

lungsprozess ist „ jedes Konzept (…) nur so gut wie die Menschen, die es 

umsetzen“.109 Ob die Kulturkonzeption für Tübingen erfolgreich umgesetzt 

wird und ob sie den Gründen, aufgrund derer sie erstellt wurde, letztend-

lich Rechung trägt wird bei der späteren Evaluation, die in fünf bis sieben 

Jahren geplant ist, festzustellen sein.  

 

Für andere Kommunen, welche die Erstellung einer Kulturentwicklungs-

planung in Angriff nehmen möchten, kann das Beispiel Tübingen, unter 

Beachtung örtlicher Besonderheiten, hilfreiche Erfahrungen bieten und ein 

Vorbild für einen breiten Beteiligungsprozess sein.  

 

Es bleibt zu hoffen, dass sich der große zeitliche Aufwand der Mitarbeiter 

des Fachbereichs Kultur und auch der Kulturakteure, die sich engagiert 

und kritisch in den Prozess eingebracht haben, lohnen wird und auch die 

hierdurch entstandene kulturpolitische Diskussion aufrecht erhalten wer-

den kann, denn „Kultur ist kein Ornament. Sie ist das Fundament, 

auf dem unsere Gesellschaft steht und auf das sie baut. Es ist Aufgabe 

der Politik, dieses zu sichern und zu stärken.“110 

 

 

                                                 
109 Könneke (2007) S. 7. 
110 Connemann (2007) S. 4. 
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7 Anlagen 

 

A 1 Alterspyramide - Vergleich Land BW – Stadt Tübi ngen 
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A 2 Bevölkerungsfortschreibung Stadt Tübingen 
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A 3 Dokumentation der Spartengespräche und Workshop s 

 Auszug S. 1-7 
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A 4 Fragebogen zum Tübinger Kulturbetrieb 
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A 5 Internetseite: Stadt Tübingen, Pressemitteilung  vom 15.02.2010 
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